
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, der Leistung von überplanmäßigen Ausgaben nach § 82 
GO im Vermögenshaushalt 2020, HHSt. 4.13000.93505 zuzustimmen. Die Deckung erfolgt 
aus der HHSt. 4.13000.93500.  
 


